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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Umweltausschusses 
 

Ausweisung von Vogelschutzgebieten auf Eiderstedt 

Antrag der Abgeordneten des SSW  
Drucksache 15/3113 

 

Der Landtag hat den Antrag der Abgeordneten des SSW zum Thema Ausweisung 
von Vogelschutzgebieten auf Eiderstedt durch Plenarbeschluss vom 12. Dezember 
2003 federführend an den Umweltausschuss und zur Mitberatung an den Agraraus-
schuss überwiesen. 

Der Umweltausschuss hat den Antrag in vier Sitzungen, zuletzt am 17. Juni 2004, 
beraten und empfiehlt dem Landtag im Einvernehmen mit dem beteiligten Agraraus-
schuss mit den Stimmen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung 
von CDU und FDP die Annahme des Antrags in der unten aufgeführten Fassung: 

„1. Die Ausweisung von EU-Vogelschutzgebieten auf Eiderstedt darf sich 
nur auf die nach ornithologischen Kriterien geeignetsten Gebiete be-
schränken und sich keinesfalls auf die gesamte Halbinsel Eiderstedt 
ausdehnen. 

2. Bei Ausweisung von EU-Vogelschutzgebieten auf Eiderstedt ist für 
diese Gebiete Vertragsnaturschutz anzustreben. Die Landesregierung 
soll mit dem Kreisbauernverband Husum-Eiderstedt einen Rahmenver-
trag aushandeln, dem einzelne Flächenbesitzer beitreten können. Der 
Abschluss einzelner Verträge in Verbindung mit dem Rahmenvertrag 
wird nicht davon abhängig gemacht, dass alle auf Eiderstedt betroffe-
nen Flächenbesitzer solchen vertraglichen Regelungen zustimmen. 

3. Diese Verträge müssen den Kriterien der EU nach Dauerhaftigkeit ge-
recht werden und sie müssen insbesondere Regelungen  
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- zur räumlichen Abgrenzung des betroffenen Gebietes, 

- zu erlaubten Nutzungen in dem betroffenen Gebiet, 

- zu treffenden Maßnahmen in diesem Gebiet und  

- zu Ausgleichszahlungen 

beinhalten. 

4. In Verbindung mit der Ausweisung von EU-Vogelschutzgebieten wird 
der Wasserstand auf der Halbinsel Eiderstedt nicht angehoben außer 
mit Zustimmung der betroffenen Eigentümer. Der Landtag strebt bei 
der Ausweisung von EU-Vogelschutzgebieten nur ein Verschlechte-
rungsverbot an, wie es die EU-Vogelschutzrichtlinie grundsätzlich vor-
sieht.“ 
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